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Zwei befreundete Personen erwarben zwei 
Eigentumswohnungen, um sie jeweils an 
das Kind des anderen fremdüblich zu ver-
mieten. Die Wohnungen befanden sich im 
selben Haus und hatten idente Wohnflä-
chen. Die Vermieter haben die mit dem 
Erwerb der jeweiligen Wohnung zusam-
menhängende Umsatzsteuer als Vorsteu-
er geltend gemacht. Die Vermietungsein-
künfte (Vermietung zu Wohnzwecken) 
wurden konsequenterweise der Umsatz-
steuer in Höhe von 10% unterworfen. Das 
Finanzamt und der UFS sahen ausschließ-
lich steuerliche Gründe (Steuerminderung 
durch Geltendmachung des Vorsteuerab-
zugs) für diese Konstruktion unter Freun-
den und werteten sie als Missbrauch im 
Sinne des §22 BAO mit Nichtanerkennung 
der Vermietungstätigkeit als Folge. Der 

VwGH (GZ 2010/15/0010 vom 18.10.2012) 
entschied jedoch, dass diese Gestaltung 
keinen Missbrauch darstellt.

Gemäß VwGH-Rechtsprechung wird als 
Missbrauch eine Gestaltung angesehen, 
die im Hinblick auf die wirtschaftliche 
Zielsetzung - vor dem Hintergrund des mit 
dem Abgabengesetz verfolgten Zieles - 
ungewöhnlich und unangemessen ist und 
die nur aufgrund der damit verbundenen 
Steuerersparnis verständlich wird. Der 
VwGH argumentierte im vorliegenden Fall, 
dass es gemäß der Sechsten (MwSt) Richt-
linie den Mitgliedstaaten freigestellt ist, ob 
sie die Vermietung von Grundstücken (für 
Wohnzwecke) prinzipiell steuerfrei stellen 
wollen und somit auch der Vorsteuerabzug 
wegfällt oder ob sie Ausnahmen von der 
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Wohnung verbundene Vorsteuerabzug.

Schließlich teilte der VwGH auch nicht die 
Ansicht der Finanzverwaltung bzw. des 
UFS, dass keine unternehmerische Tätig-
keit vorliegt, da die Erwerber der Wohnun-
gen in wirtschaftlicher Betrachtungsweise 
quasi ihren eigenen Kindern die Wohnung 
vermieten und dazu noch selbst für de-
ren Unterhalt aufzukommen haben. Dem 
VwGH folgend wurde nämlich gerade 
diese konstruktion (Wohnungsüberlas-
sung als Form der Unterhaltsgewährung) 
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nicht gewählt, sondern die Wohnung am 
Markt vermietet und dem Wohnbedürfnis 
des eigenen unterhaltspflichtigen Kindes 
durch die Zurverfügungstellung finanziel-
ler Mittel für die Anmietung einer anderen 
(wenn auch im selben Haus befindlichen) 
Wohnung entsprochen. Nach Auffassung 
des VwGH wäre es überschießend anzu-
nehmen, dass die Vermietung von Eigen-
tumswohnungen erst dann möglich sein 
soll, wenn das Wohnbedürfnis aller unter-
haltspflichtigen Kinder gestillt ist. 

WecHSelSeitiGe VeRMietUnG zWiScHen FReMden zU WoHnzWecken Stellt 
keinen MiSSbRaUcH daR   (Fortsetzung von Seite 1)

Steuerbefreiung festlegen und somit der 
Vorsteuerabzug zugelassen werden muss. 
Da sich Österreich im Bereich der Vermie-
tung für Wohnzwecke gerade für die Um-
satzsteuerpflicht entschieden hat, stellt 
der damit verbundene Vorsteuerabzug im 
vorliegenden Fall keinen Steuervorteil dar, 
der dem verfolgten Ziel der Richtlinie oder 
des nationalen Rechts zuwiderläuft. Au-
ßerdem führt die Vermietung per se nicht 
dazu, dass die mit den Mieteinnahmen 
verbundene Umsatzsteuer (automatisch) 
geringer ist als der mit dem Erwerb der 

UMSatzSteUeRRicHtlinien – anpaSSUnGen dURcH den WaRtUnGSeRlaSS 2012

zuführen sind.

» langfristige Vermietung von beför-
derungsmitteln (Rz 641g): Im unter-
nehmerischen Bereich gilt das emp-
fängerortprinzip. Bei Vermietung an 
Nichtunternehmer (insbesondere Pri-
vatpersonen) gilt seit 2012 – von der 
Vermietung von Sportbooten abgese-
hen – ebenfalls der Empfängerort. Bei 
einer Vermietung an ausländer ist da-
her keine Umsatzsteuer in Rechnung 
zu stellen. Der leistende Unternehmer 
muss dabei die angaben des Leistungs-
empfängers überprüfen (z.B. Kontrolle 
Reisepass oder Kreditkarte oder Bestä-
tigung über das Nichtvorliegen eines 
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufent-
halts im Inland). Die Überprüfung sollte 
in geeigneter Form dokumentiert wer-
den.

» Vermietung und Verpachtung von 
Grundstücken (Rz 899a ff): Bei (Neu-)
Vermietungen seit dem 1.9.2012 be-
steht die option zur steuerpflichtigen 
Vermietung nur noch in jenen Fällen, 
in denen der Mieter das Grundstück 
bzw. einen baulich abgeschlossenen, 
selbständigen Grundstücksteil zu 
höchstens 5% für Umsätze verwendet, 
die vom Vorsteuerabzug ausschließen. 
Der Vermieter hat nachzuweisen, dass 
der Mieter die gesetzlichen Vorausset-
zungen erfüllt, wobei dieser Nachweis 

an keine besondere Form gebunden 
ist. Ein Wechsel auf Seite des Mieters 
oder Vermieters führt zu einem neuen 
Miet- bzw. pachtverhältnis und damit 
zur Anwendung der neuen Bestimmun-
gen. Eine Änderung der Vertragspart-
ner aufgrund von erbschaft oder einer 
Umgründung führt ebenfalls zu einer 
Neuvermietung. Eine Verlängerung 
des Mietverhältnisses begründet keine 
neuvermietung, wenn die Vertragsver-
längerung ohne zeitliche Unterbre-
chung erfolgt ist.

» ausfuhrnachweis im Versendungsfall 
(Rz 1084): Neben einer Aktualisierung 
der Regelungen im Zusammenhang 
mit Ausfuhrnachweisen wurde klarge-
stellt, dass andere anmeldeformen als 
die elektronische Ausfuhranzeige nach 
Art des 796e der ZK-DVO nur noch in 
ausnahmefällen möglich sind.

» ausschluss vom Vorsteuerabzug bei 
Missbrauch (Rz 1802a): Mit dem War-
tungserlass wurde klargestellt, dass ein 
Vorsteuerabzug trotz formell korrekter 
Anwendung der Gesetzesbestimmun-
gen nicht zusteht, wenn dadurch ein 
ungerechtfertigter Steuervorteil er-
langt wird und ersichtlich ist, dass die 
getätigten Umsätze nur zur Erlangung 
des Steuervorteils ausgeführt wurden.

Mit dem Wartungserlass 2012 wurden die 
Umsatzsteuerrichtlinien an die gesetzli-
chen Änderungen angepasst. Weiters wur-
de auch die aktuelle Judikatur der Höchst-
gerichte eingearbeitet.

» Factoring/zahlungsgestörten Forde-
rungen (Rz 8): Der Ankauf von zahlungs-
gestörten Forderung stellt keine steu-
erbare entgeltliche Factoringleistung 
dar, wenn der Factor Forderungen auf 
eigenes Risiko und zu einem unter ih-
rem Nennwert liegenden Preis erwirbt 
(vorausgesetzt der Kaufpreis entspricht 
dem tatsächlichen Wert der Forderung 
zum Zeitpunkt ihrer Übertragung).

» Vermietung eines Wohnhauses an den 
Gesellschafter durch die Gesellschaft 
(Rz 186): Erweiterung der UStR um Kri-
terien, wann bei solchen Vermietungen 
ein Vorsteuerabzug nicht möglich ist. 

» zeitschriftenabonnements mit online-
zugang (Rz 349): Die zusätzlich Online- 
Nutzung wird  als selbständige Leistung 
gesehen. Im Falle eines pauschalent-
gelts für Abo und Online-Zugang muss 
eine aufteilung vorgenommen werden. 
Sofern keine Einzelverkaufspreise vor-
liegen kann die Aufteilung nach den 
tatsächlich anfallenden Kosten erfol-
gen. Der zeitschriftenanteil ist dann 
mit 10% zu versteuern während für den 
online-zugang 20% Umsatzsteuer ab-



Die Preise für Flugtickets variieren natur-
gemäß nicht zuletzt aufgrund des um-
fangreichen Angebots und verschiedens-
ter Buchungsmöglichkeiten sehr stark. 
Neben gewünschtem Flugtermin, Bu-
chungszeitpunkt und Destination hängt 
der Preis auch davon ab, ob Hin- und 
Rückflug in Kombination gebucht werden 
oder ob es (vorerst) nur eine einzelne Flug-
strecke sein soll. Bei der (üblichen) kombi-
nierten Buchung von Hin- und Rückflug 
kann es mitunter auch vorkommen, dass 
tatsächlich nur eine Flugstrecke angetre-
ten wird und der andere Flug verfällt. Der 
Oberste Gerichtshof (oGH) hat jüngst für 
den Kunden sehr erfreulich entschieden 
(GZ 4 Ob 164/12i vom 17.12.2012), dass in ei-
nem solchen Fall dem Passagier keine zu-
sätzlichen kosten zu dem ohnehin bereits 
bezahlten Hin- und Rückflug entstehen 
dürfen.
Konkret hat eine bekannte Fluglinie in ih-

MäRz 2013

3

KLIENTEN-INFO – WIRTSCHAFTS- & STEUERRECHT FÜR DIE PRAXIS

Das österreichische Gebührengesetz 
kennt auch nach Abschaffung der Stem-
pelmarken viele Tatbestände, die einer 
Gebühr unterliegen. In der Praxis sehr 
weit verbreitet ist die bestandsvetrags-
gebühr, welche auf den Abschluss von 
schriftlichen Miet- und pachtverträgen 
anzuwenden ist. Die Bestandsvertrags-
gebühr beträgt im Regelfall 1%, wobei die 
Bemessungsgrundlage neben der verein-
barten Miete auch den Umstand berück-
sichtigt, ob es sich um ein beschränktes 
oder unbeschränktes Mietverhältnis han-
delt. Bei sehr kurzen Verträgen (etwa die 
Vermietung einer Ferienwohnung für drei 
Wochen) besteht eine Befreiung von der 
Bestandsvertragsgebühr. Die bestands-
vertragsgebühr ist grundsätzlich vom Ver-
mieter selbst zu berechnen, wobei auch 
z.B. Wirtschaftstreuhänder, Notare oder 
Rechtsanswälte damit betraut werden 
können.  Fälligkeit der Bestandsvertrags-
gebühr ist der 15. des zweitfolgenden Mo-
nats nach Entstehen der Gebührenschuld, 
die im Regelfall mit dem Tag der Vertrags-
unterzeichnung einhergeht. 

ren allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) festgelegt, dass bei Verwendung der 
Flugtickets in abweichender Reihenfolge 
(d.h. im Regelfall Rückflug ohne Hinflug) 
ein aufpreis berechnet wird, welcher sich 
aus der Differenz zwischen dem bereits 
bezahlten Preis für die Flugtickets und 
dem Preis für die tatsächlich gewählte Be-
förderung zum Buchungszeitpunkt ergibt. 
Bei Nichtbezahlung dieses Aufpreises vor 
Flugantritt könne die beförderung durch 
die Fluglinie verweigert werden. Aus Sicht 
der Fluglinie handelt es sich dabei um eine 
international übliche Klausel, welche die 
Umgehung des tarifsystems der Fluglinie 
verhindern soll, indem bewusst Hin- und 
Rückflug gebucht werden und der Flug-
gast von vornherein plant, nur eine Flug-
strecke in Anspruch nehmen zu wollen.

Klauseln in AGB sind sowohl durch die 
Bestimmungen des Allgemeinen Bür-

bisher, d.h. für Miet- und Pachtverhält-
nisse, welche vor Jahresbeginn 2013 ab-
geschlossen wurden, war es notwendig, 
dass jedes Vertragsverhältnis einzeln bei 
dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrs-
teuern und Glücksspiel mittels Formular 
angemeldet und vergebührt wird. Mit 
beginn 2013 ist es hier zu positiven Ver-
änderungen gekommen, welche vor allem 
in der immobilienbranche zur Verringe-
rung administrativen Aufwands und so-
mit von Kosten beitragen werden. So ist 
nunmehr anstelle einzelner Anmeldungen 
pro Vertrag einmal im Monat eine gesam-
melte anmeldung für alle neuen Miet- 
und Pachtverträge durchzuführen. noch 
einfacher ist es, wenn die gesammelte 
bestandsvertragsgebühr für alle neuen 
Verträge mit Verrechnungsweisung unter 
Angabe des Verwendungszwecks (“GBB”) 
und – sofern vorhanden – der Steuernum-
mer via Finanzonline fristgerecht ein-
gezahlt wird. Bei dieser Vorgehensweise 
entfällt dann sogar die gesammelte an-
meldung beim Finanzamt für Gebühren, 
Verkehrssteuern und Glücksspiel. 

einFacHeRe anMeldUnG Und VeRGebÜHRUnG Von 
beStandSVeRtRäGen Seit JaHReSbeGinn

gerlichen Gesetzbuches als auch durch 
das konsumentenschutzgesetz gewisse 
Grenzen gesetzt, um das typischerwei-
se ungleiche Kräfteverhältnis zwischen 
Unternehmer und Konsument auszuglei-
chen. Anhand der sogenannten Geltungs-
kontrolle wird geprüft, ob eine Klausel 
von den (vernünftigen) Erwartungen des 
Vertragspartners (Konsument) deutlich 
abweicht und auch nachteilig für ihn ist. 
Die Umstände überraschend und nachtei-
lig sind dem OGH folgend im vorliegenden 
Fall erfüllt, da typischerweise nicht damit 
zu rechnen ist, dass für die Inanspruchnah-
me nur eines Teils der Leistung mehr zu 
bezahlen ist als bei Inanspruchnahme der 
gesamten Leistung. Für die Unwirksamkeit 
der Klausel reicht dies allerdings nicht aus, 
da ein besonderer Hinweis bei der Flugbu-
chung auf die beanstandete Klausel den 
Überraschungscharakter nehmen würde. 
Mithilfe der „inhaltskontrolle“ werden 
Klauseln in AGB nichtig, wenn sie nicht 
eine der beidseitigen Hauptleistungen 
festlegen und einen Vertragspartner un-
ter Berücksichtigung aller Umstände stark 
benachteiligen. Der Hinweis auf eine 
solche Bestimmung seitens der Fluglinie 
reicht dann für eine Sanierung nicht aus. 
Ausschlaggebend ist für den OGH, dass 
die besagte Klausel der Fluglinie nicht nur 
Kunden berechtigterweise mit einem Auf-
schlag belastet, wenn sie von vornherein 
eine bewusste Umgehung des Tarifsys-
tems planen, sondern auch jene Reisende 
gröblich benachteiligt, die beide Flüge in 
normaler Reihenfolge in Anspruch neh-
men wollen, sich aber dann z.B. wegen 
Versäumens oder Verspätens eines Zubrin-
gerfluges anders entscheiden müssen. 
Überdies bringt die nichtbeförderung des 
Passagiers auf dem Hinflug mehr Vor- als 
Nachteile für die Fluglinie, da regelmäßig 
Kosten gespart werden bzw. der freigewor-
dene und bezahlte Sitzplatz nochmals ver-
geben werden kann. Nicht zuletzt wegen 
der möglichen Übertragbarkeit der Klau-
sel auf andere Verkehrsmittel (Eisenbahn 
usw.) ist diese entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes für den Konsumenten über-
aus erfreulich. 

kein aUFpReiS bei VeRFallen-laSSen eineR beReitS bezaHlten FlUGStRecke
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Aufwendungen für eine berufsausbildung 
eines Kindes außerhalb des Wohnortes 
führen dann steuerlich zu einer außerge-
wöhnlichen belastung, wenn im Einzugs-
bereich des Wohnortes keine entspre-
chende ausbildungsmöglichkeit besteht. 
Ausbildungsstätten, die mehr als 80 km 
vom Wohnort entfernt sind, gelten nicht 
mehr als im Einzugsbereich gelegen (bei 
Ausbildungsstätten innerhalb der 80 km-
Grenze können außergewöhnliche Belas-
tungen geltend gemacht werden, wenn 
die tägliche Hin- und Rückfahrt nicht zu-
mutbar ist; zumutbarkeit wird bis zu ei-
ner Fahrzeit von einer Stunde jedenfalls 
angenommen). Weiters muss das Bemü-
hen erkennbar sein, das ausbildungsziel 
zu erreichen und die vorgeschriebenen 
Prüfungen abzulegen. Bei Vorliegen dieser 
Voraussetzungen besteht für den unter-
haltsverpflichteten elternteil die Mög-

aUSWäRtiGe  beRUFSaUSbildUnG Von kindeRn – aUSSeRGeWöHnlicHe belaS-
tUnG

lichkeit, pauschal 110 € monatlich (somit 
1.320 € im Jahr) als außergewöhnliche Be-
lastung anzusetzen.

Wie der UFS in einer jüngst ergangenen 
entscheidung (GZ RV/0265-L/08 vom 
12.12.2012) bestätigt hat, ist es von ent-
scheidender bedeutung, dass sich der Fa-
milienwohnsitz nicht am ausbildungsort 
befindet. Ob sich das studierende Kind 
am Studienort in einem Studentenheim, 
in einer Mietwohnung oder in einer im 
Besitz des Elternteils befindlichen Woh-
nung aufhält, ist dabei nicht von Relevanz. 
Wechselt daher wie im konkreten Anlass-
fall eine Medizinstudentin von Wien nach 
Innsbruck, so kann eine außergewöhnliche 
Belastung auch dann weiter geltend ge-
macht werden, wenn ihr eine im Eigentum 
der Mutter stehende Wohnung in Wien 
weiterhin zur Verfügung gestanden wäre. 

Die im konkreten Fall gegebene Voraus-
setzung war, dass an ihrem Wohnort (das 
ist der Familienwohnsitz – Ortsgemeinde, 
die den Mittelpunkt der Lebensinteressen 
der unterhaltsverpflichteten Eltern bildet) 
in Niederösterreich keine entsprechende 
ausbildungsmöglichkeit (Medizinstudi-
um) vorhanden war.  

Wann UnteRlieGt eine VeRlUStabdeckUnGSzUSa-
Ge deR GeSellScHaFtSteUeR?

Kurz vor Jahresende 2012 hat das BMF eine 
Information zur gesellschaftsteuerrechtli-
chen beurteilung von Verlustabdeckungs-
zusagen veröffentlicht (BMF-010206/0215-
VI/5/2012 vom 6.12.2012). Grundsätzlich 
liegt ein steuerpflichtiger Vorgang (1% Ge-
sellschaftsteuer) vor, wenn eine Kapitalge-
sellschaft (oder eine GmbH & Co KG) mit 
Verlust abgeschlossen hat und einer ihrer 
Gesellschafter sich zur Übernahme dieses 
Verlustes bereit erklärt. Damit erbringt er 
eine Leistung, durch die das Gesellschafts-
vermögen erhöht wird, weil er es wieder 
auf den Stand bringt, den es vor Eintritt 
des Verlustes erreicht hatte. Somit würde 
grundsätzlich die gleiche Behandlung wie 
bei einem Gesellschafterzuschuss gelten. 

Schon nach bisheriger Rechtsprechung 
des VwGH gab es eine ausnahme von der 
Steuerpflicht dann, wenn die Verlustabde-
ckung auf einem vor Eintritt der Verluste 
abgeschlossenen ergebnisabführungs-
vertrag beruht hat. Durch ein Urteil des 
euGH (Rs C-492/10 Immobilien Linz GmbH 
& Co KG vom 1.12.2011) entfällt nunmehr 

auch die notwendigkeit des abschlusses 
eines gesellschafts- und haftungsrechtlich 
nicht immer ganz unproblematischen er-
gebnisabführungsvertrags. Vielmehr wird 
eine Verlustübernahmezusage auch für 
ein einzelnes Jahresergebnis ausreichen. 
In zeitlicher Hinsicht muss die Verlustüber-
nahmezusage spätestens vor dem Bilanz-
stichtag verbindlich abgegeben worden 
sein, damit keine Gesellschaftsteuer an-
fällt.

Die Übernahme eines Verlustes aus einem 
einzelnen Geschäftsfall erfüllt dieses kri-
terium nach ansicht des bMF jedoch nicht 
(gegen eine anders lautende Entscheidung 
des UFS ist derzeit eine Amtsbeschwerde 
beim VwGH anhängig). zusammengefasst 
unterliegt die Verlustübernahme durch ei-
nen Gesellschafter dann nicht der Gesell-
schaftsteuer, wenn die Gesellschaft vor 
dem Bilanzstichtag einen klagebaren An-
spruch auf die Übernahme des unterneh-
mensrechtlichen Jahresverlustes erlangt. 

SloWakei ScHaFFt  
Flat tax ab

Letzten Sommer haben wir bereits 
über die geplante abschaffung der 
Flat tax in der Slowakei berichtet (KI 
07/12). Mit Parlamentsbeschluss vom 
Dezember 2012 war es nun soweit, 
wodurch es ab 2013 zu einer erhöhung 
der Steuersätze in dem bisher als 
Steuerparadies geltenden Euro-Land 
kommt. anstelle der einheitssteuer 
(Flat Tax) von 19% für alle Steuerarten 
erhöht sich die körperschaftsteuer auf 
23% und liegt damit - vom Steuersatz 
betrachtet - nur noch knapp unter dem 
österreichischen Pendant (25%). In der 
einkommensteuer gilt nunmehr für 
besserverdiener eine zweite tarifstu-
fe von 25%. Die slowakische Regierung 
verspricht sich durch diese Maßnah-
men eine Senkung des Haushaltsdefi-
zits.
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